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RS OGH 1953/10/27 4Ob201/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1953

Norm

ZPO §541

Rechtssatz

Das Erneuerungsverfahren ist eine Teilverhandlung, deren Thema derart eingeschränkt ist, daß zur Hauptsache nur

soweit verhandelt werden darf, als die früheren Verhandlungsergebnisse durch die Wiederaufnahmsgründe ihre

Grundlage verloren haben.
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